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 Veröffentlicht am 20.12.1988

Norm

StVO §19 AIIa

Rechtssatz

Die Bedachtnahme auf die Sicherheit des Verkehrs erfordert es, daß einer im Gesetz ausdrücklich festgelegten

Vorrangregel nur durch eine klare Anordnung des Gesetzgebers die Wirksamkeit unter bestimmten Voraussetzungen,

deren tatsächliches Vorliegen für die davon betro6enen Verkehrsteilnehmer auch erkennbar sein muß, genommen

werden kann.
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